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Verwendung des Datensatzes WiSiER durch das BSV und durch Dritte 
 
Der Datensatz WiSiER dient der Analyse der Wirtschaftlichen Situation von Personen im Er-
werbs- und im Rentenalter. Er verknüpft harmonisierte kantonale Steuerdaten mit Daten des 
Bundesamtes für Statistik (BFS), der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) und des Staatssekre-
tariats für Wirtschaft (SECO). Die Nutzung von WiSiER ist in den Verträgen mit den Steuer-
daten liefernden Kantonen und spezifischen Datenschutz- und Verknüpfungsverträgen mit 
dem BFS geregelt. Der Datensatz ist beim BFS hinterlegt. Eine ausführliche Dokumentation 
(Methodenbericht und Codebooks) steht auf der Forschungsseite des BSV zur Verfügung. 
 
1. Nutzung durch das BSV 
WiSiER wurde für Forschungsprojekte des BSV erstellt. In den Verträgen mit den Kantonen 
ist festgehalten, dass der Datensatz dem BSV für Analysen der wirtschaftlichen Situation 
spezifischer Bevölkerungsgruppen sowie sozialpolitischer Themen dienen soll. Die Aus-
schreibung von Forschungsprojekten des BSV erfolgt ab 2019.  
Vom BSV mandatierte Forschungsteams brauchen bei den Kantonen keine Bewilligung zur 
Datenverwendung einzuholen. Das BSV wird die Kantone entsprechend informieren. 
Während der Erstellungsphase wurde WiSiER vom BSV im Rahmen des Postulats SGK-SR 
(16.3910) und des Beschlusses der SGK-N und später des Nationalrats zur Kürzung von 
Kinderenten (17.022) auf seine Verwendbarkeit geprüft. Der dazu erstellte Forschungsbe-
richt «Wirtschaftliche Verhältnisse der Bezügerinnen und Bezüger einer Rente aus der 1. 
Säule (AHV/IV) mit Anspruch auf eine Kinderzusatzrente» sowie weitere mit WiSiER erarbei-
tete Forschungsberichte können auf der Forschungsseite des BSV heruntergeladen werden. 
 
2. Nutzung durch Dritte 
Von den elf Kantonen stellten neun (AG, BE, BL, BS, GE, LU, NE, SG, VS) WiSiER auch für 
Forschung von Dritten zur Verfügung. Aufgrund der vereinbarten Nutzungsdauer des Daten-
satzes bis Ende 2023, wurde die Möglichkeit für Dritte einen Antrag zur Datenverwendung 
beim BSV einzugeben auf Ende Mai 2022 eingestellt. Insgesamt konnten elf Projekte von 
Dritten gutgeheissen werden.  
 
 
Bei Fragen zu WiSiER kontaktieren Sie das BSV bitte per Email an wisier@bsv.admin.ch. 
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